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Di plo matie legt Wert auf Symbolkraft. Und so kam es am 30. September 
1661 in London zu einem auf tragische Weise kurios anmutenden Ereig-
nis: Anlass dazu war die Ankunft eines neuen schwedischen Botschaf-
ters. Das damalige britische Protokoll sah vor, dass er vom König in Be-
gleitung der Mitglieder des Di plo matischen Corps in Gravesend 
empfangen und anschließend entlang der Themse zum Tower of Lon-
don eskortiert werden sollte. Auch die Reihenfolge der im Konvoi mit-
fahrenden Kutschen unterlag dabei festen Regeln: Es war vorgesehen, 
dass die königliche Karosse an erster Stelle fahren sollte, gefolgt von der 
Kutsche des neuen Botschafters und der des Oberhauptes des Corps – 
des sog. Doyens. Erst danach sollten die Wagen der übrigen Di plo maten 
folgen. Was jedoch nicht geregelt war, war die Frage, welcher Gesandte 
als Doyen angesehen werden konnte, weshalb sowohl der französische, 
als auch der spanische Botschafter – unter Verweis auf die hohe politi-
sche Bedeutung ihres jeweiligen Monarchen – der Meinung waren, ein 
Anrecht auf jene Ehrenposition zu haben. Zwar war es dem britischen 
Königshaus zuvor lange gelungen, eine Eskalation dieses Streits zu ver-
hindern, indem die beiden Kontrahenten kurzerhand nicht mehr gleich-
zeitig zu offiziellen Veranstaltungen eingeladen wurden, doch war es aus 
Gründen der Etikette nicht möglich, sie von diesem wichtigen Empfang 
auszuschließen. Vor diesem Hintergrund sollte bei der Ankunft des 
schwedischen Botschafters also die Probe aufs Exempel erfolgen, da so-
wohl die französische, als auch die spanische Delegation die Absicht ver-
folgten, ihren Vorrang unter Beweis zu stellen, indem sie versuchten, sich 
an dritter Stelle – auf dem Platz des Doyens – in die Parade einzureihen. 
Beide hatten sich auf diesen Wettstreit gut vorbereitet: Während sich die 
französische Eskorte vorsorglich mit Schusswaffen ausgerüstet hatte, hat-
ten die Spanier die umstehenden Schaulustigen bestochen, die Abfahrt 
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der Franzosen mit allen Mitteln zu verhindern. Die Menge kam diesem 
Auftrag bereitwillig und gewissenhaft nach, sodass bei Eintreffen des 
Schweden ein Tumult entstand, welcher zwölf Todesopfer und zahlrei-
che Verletzte forderte. Auch wurden dabei die Pferde des französischen 
Gespanns erstochen, wodurch es den Iberern gelang, die umkämpfte 
dritte Stelle des Zuges einzunehmen, wohingegen die Franzosen nur mit 
Verspätung und auf einem der hintersten Plätze vor dem Tower vorfah-
ren konnten. Allerdings hatte Spanien damit einen Pyrrhussieg errun-
gen, da Ludwig XIV. unter Androhung eines Krieges eine offizielle Ent-
schuldigung des militärisch geschwächten spanischen Königs er wirk- 
 te – begleitet von der Zusage, den Vorrang der französischen Gesandten 
fortan an keinem europäischen Hof mehr in Frage zu stellen. Dieses Vor-
kommnis, welches als „Londoner Kutschenstreit“ in die Geschichte ein-
ging, war somit keineswegs auf mangelnde Selbstbeherrschung oder per-
sönliche Geltungssucht einiger Di plo maten zurückzuführen, sondern es 
entsprang vielmehr dem bewussten Kalkül des jungen Sonnenkönigs, 
der sein politisches Geschick damit eindrucksvoll unter Beweis gestellt 
hatte.1 Auch wenn derartige Maßnahmen heute nicht mehr zum gängi-
gen di plo matischen Repertoire zählen, ist dieser Vorfall doch geeignet, 
zu verdeutlichen, welch hohen Stellenwert Fragen der Präzedenz von je-
her im Gesandtschaftsrecht eingenommen hatten.

Um diesbezüglichen Streitigkeiten vorzubeugen, bedienten sich zahlrei-
che Staaten bereits seit dem frühen Mittelalter der Praxis, den Vertretern 
des Heiligen Stuhls – aufgrund dessen hohen Ansehens sowie seiner Neu-
tralität – gesetzlichen Vorrang vor allen übrigen Mitgliedern des Di plo-
matischen Corps zu übertragen und ihnen fortwährend den Rang des 
Doyens einzuräumen. Protestantisch geprägte Staaten konnten sich hin-
gegen aufgrund ihrer Vorbehalte gegen den Katholizismus meist nicht 
dazu durchringen, diesen Lösungsansatz zu übernehmen. Sie entschie-
den sich stattdessen dazu, die Präzedenzordnung unter den Di plo maten 
von der Dauer der Zugehörigkeit zum Corps abhängig zu machen. Je-
nes Anciennitätsprinzip besagt also, dass der Gesandte mit dem frühes-
ten Akkreditionsdatum als Doyen fungiert. Aber selbst dieses scheinbar 
salomonische Modell kann – gerade aufgrund seines Automatismus – 

1 Cf Chambers, Robert, The Book of Days, W. & R. Chambers. London 1869.
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zuweilen starke di plo matische Schwierigkeiten verursachen.2 Dies mach-
te sich beispielsweise 1957 in Den Haag bemerkbar. Zu jener frühen Pha-
se des Kalten Krieges zeichnete sich nämlich ab, dass der sowjetische 
Botschafter bei den Niederlanden – zumindest zeitweise – die Stellung 
des Doyens einnehmen sollte. Verantwortlich dafür war der Umstand, 
dass es der dienstälteste, kanadische Botschafter versäumt hatte, sich mit 
seinem, in der Präzedenzordnung an zweiter Stelle stehenden, westdeut-
schen Amtskollegen, über seine Urlaubsplanung abzustimmen, wodurch 
der auf dem dritten Platz folgende Russe vorübergehend in die Position 
des Doyens aufrücken sollte. Zwar handelte es sich dabei lediglich um 
eine vierwöchige Urlaubsvertretung, doch verdeutlichte dieser Umstand, 
dass es durchaus im Bereich des Möglichen lag, dass er bei Abberufung 
des kanadischen und des bundesdeutschen Gesandten in absehbarer Zeit 
auch dauerhaft zum Oberhaupt des Den Haager Corps werden könnte. 
Diese Vorstellung war den westlich orientierten Niederländern derart 
unangenehm, dass sie in Erwägung zogen, sich vom Anciennitätsprin-
zip abzuwenden und stattdessen das System des Päpstlichen Vorrangs 
anzunehmen. Trotz zahlreicher dahingehender Überlegungen scheiter-
te dieses Vorhaben jedoch am Widerstand der starken antiklerikalen 
Kräfte des Landes und die Niederländer zogen sogar das Dekanat des 
kommunistischen Gesandten einer etwaigen Privilegierung des Heili-
gen Stuhls vor.3 Hieran ist ersichtlich, wie bedeutsam die Entscheidung 
für Anciennitätsprinzip oder gesetzlichen Vorrang auf politisch-kultu-
reller Ebene ist.

Der Heilige Stuhl polarisiert jedoch nicht nur durch seine religiöse Per-
sönlichkeit, sondern auch der Umfang seiner Macht wird höchst unter-
schiedlich interpretiert. So stellte der sowjetische Diktator Josef Stalin 
einst die abwertend gemeinte rhetorische Frage, über wie viele Divisio-
nen der Papst denn verfüge.4 US-Präsident Ronald Reagan hingegen be-

2 Eine historische Darstellung des fortwährenden Kampfes um den di plo matischen 
Vorrang findet sich bei Zechlin, Die Welt der Di plo matie, 27 ff.

3 Cf Berichterstattung Der Spiegel, Proletarier und Papisten, 36/1957. (elek-
tro nisch abrufbar unter www.spiegel.de/spiegel/print/d-41758483.html).

4 Cf Churchill, The Second World War (Vol. 1) The Gathering Storm, Hough-
ton Mifflin, Boston 1948, 105. Den Zusammenbruch der UdSSR und ihrer Va-
sall-Staaten, sowie den hohen Anteil, den der polnische Papst Johannes Paul II. 
daran hatte, sollte Stalin nicht mehr erleben.
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zeichnete den Vatikan als die drittstärkste Supermacht der Welt (direkt 
hinter den USA und der Sowjetunion). Diese stark divergierende Ein-
schätzung des päpstlichen Einflusses auf die Weltpolitik ist auf ein un-
terschiedliches Verständnis von Macht zurückzuführen: Da der Heilige 
Stuhl über keine nennenswerten militärischen Ressourcen verfügt und 
keinen direkten politischen Druck ausübt, tendieren Beobachter, die dem 
klassischen Machtverständnis im Sinne einer Kombination aus Zwang 
und Belohnung folgen, dazu, die Macht des Pontifex Maximus zu unter-
schätzen. Das modernere Konzept der Soft Power hingegen (wie es von 
Joseph Nye geprägt wurde) bezieht auch das moralische Potential eines 
Akteurs mit ein und ist daher in der Lage, das subtile Wesen der Macht 
des Papstes zu erfassen. Dass der Heilige Stuhl über diese Macht verfügt – 
soviel sei vorweggenommen – kann nicht in Abrede gestellt werden und 
die Apos to lischen Nuntien (die di plo matischen Gesandten des Papstes) 
tragen – wie wir im Laufe dieser Arbeit feststellen werden – in ihrer 
Funktion als Doyens maßgeblich zur Entstehung der Soft Power ihres 
Entsenders bei.

Wie diese Macht eingesetzt wird und welchen Zwecken sie dient ist an-
hand des Ende der 1970er Jahre stattfinden Beagle-Konflikts ersichtlich: 
Es handelte sich dabei um massive Grenzstreitigkeiten zwischen Argen-
tinien und Chile. Nachdem sämtliche direkte Verhandlungen zwischen 
den südamerikanischen Streitparteien, sowie ein Schlichtungsversuch 
durch Queen Elizabeth II. gescheitert waren, drohte die argentinische 
Junta, die umstrittenen Territorien militärisch einzunehmen. Beide Staa-
ten zogen ihre Armeen in den Grenzgebieten zusammen und ein Krieg 
schien unmittelbar bevorzustehen. In dieser heiklen Phase des Konflikts 
schaltete sich Papst Johannes Paul II. als Mediator ein: Im Wege eines 
völkerrechtlichen Vermittlungsverfahrens handelte sein Sondergesand-
ter Kardinal Samoré mit den Parteien einen Kompromiss aus und konn-
te somit eine militärische Eskalation des Konflikts in letzter Minute ab-
wenden.5 Waren alle anderen Versuche der Streitbeilegung zuvor 
gescheitert, war es dem Heiligen Stuhl gelungen, seinem christlichen 
Auftrag als Friedensstifter gerecht zu werden. Dieser Erfolg reiht sich in 
die zahlreichen friedenspolitischen Handlungen des Pontifex ein, ist maß-
geblich der Beschaffenheit seiner Macht zu verdanken und die Arbeit 

5 Cf La Fayette, Beagle Channel Dispute.
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der Apos to lischen Nuntien hat – wie wir im Laufe unserer Betrachtun-
gen sehen werden – einen nicht unwesentlichen Anteil daran.

Die eben dargestellten Fälle beziehen sich auf die Eckpunkte der vorlie-
genden Arbeit. Konkret beschäftigt sie sich mit der Fragestellung, wie 
das Dekanat der Apos to lischen Nuntien völkerrechtlich ausgestaltet und 
geregelt ist, welche praktische Relevanz es gegenwärtig besitzt und in 
welcher Weise es sich auf die Soft Power des Heiligen Stuhls im Allge-
meinen, sowie auf die Wirkungsweise seiner Friedenspolitik im Speziel-
len auswirkt. Es wird da rin also die politische Instrumentalisierung ei-
nes juristischen Konzepts dargestellt und sie ist trotz der – nicht zu 
verleugnenden – politischen, historischen und theologischen Einflüsse 
deshalb dem Gebiet der Völkerrechtswissenschaft zuzuordnen, weil sie 
sich dem Thema aus der Perspektive des Rechts annähert, sämtliche prak-
tische Auswirkungen auf der Anwendung internationalen Rechts basie-
ren und durch das Recht beeinflusst werden.

Die Systematik der Arbeit ist mit der Konstruktion eines einstöckigen 
Gebäudes zu vergleichen: Der erste Teil dient als Fundament. Er behan-
delt das Päpstliche Gesandtschaftswesen. Zunächst wird da rin die Per-
son des Heiligen Stuhls dargestellt und seine Völkerrechtssubjektivität 
begründet. Anschließend wird die Entstehung und Entwicklung der 
Päpstlichen Gesandtschaftsformen rechtsgeschichtlich skizziert, wobei 
besonderer Wert auf die zahlreichen behindernden und fördernden Ein-
flüsse gelegt werden soll, von denen die Besonderheiten der Apos to-
lischen Di plo matie bis heute geprägt sind. Diese Betrachtungen führen 
schließlich zur gegenwärtigen juristischen Ausgestaltung: Nach einem 
grundsätzlichen Überblick über die Systematik der kanonischen Rechts-
grundlage, fokussiert sich unser Blick auf die di plo matischen Rangklas-
sen der Päpstlichen Gesandten bei Staaten und Internationalen Organi-
sationen, um anschließend auf den rechtlichen Verlauf der Missionen 
von ihrem Beginn bis zu ihrer Beendigung zu fallen. Dieser erste Haupt-
teil schließt mit einer Analyse des gegenwärtigen Umfangs des Apos to-
lischen Gesandtschaftswesens, wobei insbesondere jene (wenigen) Staa-
ten beleuchtet werden sollen, welche (noch) keinerlei di plo matische 
Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl unterhalten, um abschätzen zu kön-
nen, ob die Gründe dafür dauerhafter Natur sind, oder ob sich hingegen 
eine potentielle Ausdehnung auf diese Empfangsstaaten abzeichnet.
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Der zweite Teil – dem Bild des Gebäudes folgend stützt er sich auf das 
Fundament und bildet das Mauerwerk – ist dem Dekanat der Di plo-
matischen Corps gewidmet. Hier wird zunächst die völkerrechtliche Re-
gelung zu den Präzedenzordnungen im Sinne der Wiener Di plo-
matenrechtskonvention (WDK) erläutert und die grundsätzliche 
Wahlmöglichkeit zwischen Anciennitätsprinzip und gesetzlichem Vor-
rang dargestellt. Danach erfolgt die Beurteilung der faktischen Relevanz 
der in Art. 16 Abs. 3 WDK enthaltenen Ausnahmeregelung in der gegen-
wärtigen Situation. Hierzu hat der Verfasser die Doyens ermittelt, wel-
che zum Jahreswechsel 2016/17 den Di plo matischen Corps der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen vorstanden und deren Entsendestaaten 
tabellarisch6 aufgeführt. Daraufhin soll der so erhaltene Überblick un-
ter dem Gesichtspunkt der Päpstlichen Präzedenz in Relation zur An-
wendung des Anciennitätsprinzips analysiert werden. Besondere Auf-
merksamkeit gilt dabei der globalen Verteilung der Apos to lischen 
Dekanate und ihrem eventuellen Wachstumspotential. Da aber die blo-
ße Anzahl an gesetzlichen Präzedenzen noch nichts über deren Relevanz 
auszusagen vermag, betrachten wir daran anschließend am Beispiel des 
Apos to lischen Nuntius bei der Bundesrepublik Deutschland und Doyens 
des dortigen Di plo matischen Corps die konkreten, mit dem Dekanat 
verbundenen Aufgaben und Privilegien. Hierzu stand Nuntius Nikola 
Eterović freundlicherweise zu einem persönlichen Gespräch über seine 
diesbezüglichen Erfahrungen und Einschätzungen zur Verfügung.7 Die-
ser praxisnahe Einblick in die Tätigkeit des Doyens dient als Grundlage 
der weiteren Betrachtungen. Nun sollen die speziellen Charakteristika 
der Apos to lischen Dekanatsausübung he rausgearbeitet werden, wobei 
untersucht werden soll, worin einerseits die besonderen Qualifikationen 
der Nuntien für die Ausübung dieses Amtes bestehen, wie diese zum ge-
meinsamen Vorteil von Corps und Empfangsstaat eingesetzt werden 
können und welchen Nutzen andererseits die Dekanate für den Heiligen 
Stuhl mit sich bringen.

Auf dieses Mauerwerk stützt sich das Dach unseres Gebäudes, welches 
im dritten und letzten Teil konstruiert werden soll. Darin wird schließ-
lich die päpstliche Soft Power behandelt. Zunächst wird das allgemeine 

6 Tabelle Doyens (Anlage 2).
7 Interview Nuntius Eterović (Anlage 1), 249 ff.
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zugrundeliegende Konzept dieser Ausprägung von Macht erklärt, um es 
den Eigenschaften der Nuntien gegenüberzustellen und die Wechselwir-
kung zu verdeutlichen, welche sich von der pontifikalen Macht unter-
stützend auf die Nuntien erstreckt, aber auch in entgegengesetzter Rich-
tung von den Gesandten auf die Soft Power des Heiligen Stuhls stärkend 
zurückstrahlt. Nach der so erfolgten Verbindung zwischen Wänden und 
Dachstuhl soll gezeigt werden, welchem Zweck die päpstliche Soft Pow-
er dient und wie sie im völkerrechtlich wirksamen Handeln des Heili-
gen Stuhls zur Anwendung kommt. Von dessen außenpolitischer Grund-
ausrichtung ausgehend, verengen wir unseren Blick zu einer exem pla - 
rischen Betrachtung des Giebels unseres Daches: Dieser besteht aus der 
Verwirklichung der pontifikalen Friedenspolitik am konkreten Beispiel 
der friedlichen Streitbeilegung internationaler Konflikte. Danach wen-
den wir uns ein letztes Mal zurück und fassen zusammen, welchen Bei-
trag die Nuntien in ihrer Sonderrolle als Doyens der Di plo matischen 
Corps zur Soft Power des Heiligen Stuhls und dessen konkreter Tätig-
keit als völkerrechtlicher Mediator leisten.
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I. Das Päpstliche Gesandtschaftswesen

I.1 Der Heilige Stuhl im völkerrechtlichen Kontext

I.1.1 Begriffliche Abgrenzung

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe „Katholische Kir-
che“, „Vatikan“ und „Heiliger Stuhl“ oft synonym verwendet. Diese Pra-
xis ist wohl auf die Tatsache zurückzuführen, dass sie allesamt in engem 
Bezug zur Person des Papstes stehen und sämtliche Handlungen und 
Äußerungen der dahinter stehenden Institutionen von ihr repräsentiert 
werden. Somit ist die Vermischung dieser an sich unterschiedlichen Aus-
drücke geradezu Beleg dafür, dass der gewollte Effekt der Einheit des Ka-
tholizismus mittels monarchischer Konzentration auf das Amt des Pon-
tifex Maximus tatsächlich in der Wahrnehmung der Menschen ein zu- 
tre ten scheint. Darüber hinaus ist eine exakte Abgrenzung der drei Be-
grifflichkeiten in moralisch-theologischen Fragen ohnehin überflüssig 
und würde auf diesen Gebieten angesichts der mit dem Papstamt ver-
bundenen Personalunion bei der Verkörperung dieser drei Institutionen 
nahezu schizophren erscheinen. In juristischer Hinsicht ist eine genaue 
Unterscheidung dieser Begriffe hingegen dennoch unabdingbar.8 Sie ste-
hen nämlich für drei individuelle Rechtspersönlichkeiten, die juristisch 
verschieden legitimiert und eigenständig strukturiert sind. Auf völker-
rechtlichem Gebiet treten sie dabei unterschiedlich in Erscheinung und 
agieren auf politischer Ebene trotz ihres Zusammenwirkens selbständig 
und – zumindest teilweise – voneinander unabhängig.

8 Was dies über jene Wissenschaft aussagt, bleibt dabei dem Auge des Betrach-
ters überlassen.
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I.1.1 a) Katholische Kirche

Die Katholische Kirche dürfte die umfassendste und bekannteste der drei 
zu betrachtenden Einrichtungen sein. Mit ihren rund 1,2 Milliarden Mit-
gliedern stellt sie die weltweit größte Glaubensgemeinschaft dar. Köck 
definiert sie als „[d]ie in der Welt als Gesellschaft verfasste und geord-
nete (von Christus gestiftete) Gemeinschaft der Getauften und den rech-
ten Glauben Bekennenden, die unter Leitung des Nachfolgers Petri (und 
der Bischöfe in Verbindung mit ihm) stehen“9. Was das interne Selbst-
verständnis der Kirche betrifft, so beschreibt sie Canon 113 des Codex 
Iuris Canonici in seiner aktuell gültigen Version aus dem Jahr 1983 
(CIC/1983) als „[…] moralis personae rationem […] ex ipsa ordinatio-
ne divina“ habend10 und auf dem II. Vatikanischen Konzil wurde sie als 
Gemeinschaft der Gläubigen, der Hoffnung und der Liebe umschrieben.11 
Kirchenrechtlich gesehen handelt es sich dabei laut Haule um eine Glau-
bens- und Rechtsgemeinschaft, welche, dem Grundsatz ubi societas ibi 
ius12 folgend, unter Rückgriff auf das ius divinum eine societas perfecta 
darstellt.13 Cardinale definiert sie in völkerrechtlichem Kontext als su pra-
na tionale Organisation14.

I.1.1 b) Staat der Vatikanstadt (Stato della Città del Vaticano – SCV)

Der Staat der Vatikanstadt (Stato della Città del Vaticano, kurz SCV) wur-
de am 07. Februar 1929 durch Abschluss der Lateranverträge gegründet. 
Er umfasst ein 0,44 Quadratkilometer großes, souveränes Staatsgebiet 
auf jenem der sieben Hügel Roms, auf welchem der Apostel Petrus be-
stattet wurde. Neben dem Petersdom – als größter Basilika der Welt – 
befindet sich darauf eine Vielzahl von Palästen und Verwaltungsgebäu-
den – u. a. auch der für ihn namensgebende Palazzo Vaticano15, welcher 
vom Untergang des Kirchenstaates im Jahre 1870 bis zum Ende des Pon-

9 Köck, Die Völkerrechtliche Stellung des Heiligen Stuhls, 13.
10 Cf Übersetzungsvorschlag 1.
11 Cf Paul PP. VI., Lumen Gentium, Nr. 8.
12 ÜV 2.
13 Cf Haule, Hl. Stuhl im Völkerrecht, 4.
14 Cf unten I.1.2 b) Juristisches Verhältnis zur Katholischen Kirche.
15 Cf Köck, Völkerrechtliche Stellung, 13.
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tifikats Benedikts XVI. im Jahr 2013 als Residenz der Päpste diente16. Ne-
ben diesem Staatsgebiet verfügt er über ein ca. 600 Einwohner zählen-
des Staatsvolk. Staatsgewalt übt er in Anwendung des Grundgesetzes 

„Legge Fundamentale dello Stato della Città del Vaticano“ unter Leitung 
des Staatssekretariats (Segreteria di Stato) und der übrigen, ihm vom Hei-
ligen Stuhl zur Verfügung gestellten Justiz- und Verwaltungsorgane aus.17 
Darüber hinaus steht ihm mit dem Corpo della Gendarmeria dello Stato 
della Città del Vaticano (Gendarmeria Vaticana) ein eigener Polizeiappa-
rat zur Verfügung.18 Oberhaupt des wahlmonarchisch konstituierten Staa-
tes ist der Papst. Der kleinste Staat der Welt verfügt also über Staatsvolk, 
Staatsgebiet und Staatsgewalt – welche er nach innen und nach außen 
auszuüben in der Lage ist – und wird als souverän anerkannt19.

I.1.1 c) Heiliger Stuhl

Die Bezeichnungen „Apos to lischer Stuhl“ und „Heiliger Stuhl“ werden 
im Kirchenrecht und in der Theologie völlig gleichbedeutend verwen-
det. Im völkerrechtlichen Sprachgebrauch hat sich jedoch letztere durch-
gesetzt und erstere weitestgehend verdrängt20. Laut Can. 361 CIC/198321 
sind darunter der Papst, die ihm unterstehenden Organe des Staatsse-

16 Papst Franziskus I. (269. Pontifikat, seit 2013) zieht es hingegen vor, im dane-
ben befindlichen Gästehaus Santa Marta zu residieren. Ob dies einen endgül-
tigen Bruch mit der Tradition der päpstlichen Residenz, oder nur eine vorü-
bergehende Unterbrechung derselben bedeutet, wird die Zukunft zeigen. In 
beider Hinsicht kann diese Tatsache jedenfalls als anschauliches Sinnbild des 
gesamten gegenwärtigen Pontifikats gesehen werden.

17 Cf Haule, Hl. Stuhl im Völkerrecht, 3.
18 Seit 2007 ist der Staat der Vatikanstadt Mitglied der Internationalen kriminal-

polizeilichen Organisation-Interpol.
19 Cf Haule, Der Heilige Stuhl/Vatikanstaat im Völkerrecht, 3.
20 Ausnahme hiervon bildete allerdings das offizielle Vokabular der kommunis-

tischen Ostblockstaaten, welche aufgrund ihrer atheistischen Prägung das Wort 
„heilig“ vermieden und deshalb lieber auf die Bezeichnung „Vatikan“ zurück-
griffen, was jedoch zu einer gewissen Verwechslungsgefahr mit dem SCV füh-
ren kann. – Cf Köck, Völkerrechtliche Stellung, 15.

21 Can. 361 CIC/1983: „Nomine Sedis Apos to licae vel Sanctae Sedis in hoc Codice 
veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis 
contextu aliud appareat, Secretaria Status, Consilium pro publicis Ecclesiae ne-
gotiis, aliaque Romanae Curiae Instituta.”


